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VERORDNUNG 

 

über die 
 

FESTSETZUNG einer SPIELPLATZ-
AUSGLEICHSABGABE 

 

beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates 
der Marktgemeinde Gablitz 

vom 04. Dezember 2025 
 
 

§ 1 
 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Gablitz hat in seiner Sitzung vom 04. Dezember 2025 
die Höhe des Richtwertes gemäß § 42 Abs. 3 NÖ Bauordnung 2014, LGBl. 1/2015 i.d.g.F., 
zur Ablöse für die Schaffung eines nicht öffentlichen Kinderspielplatzes für das gesamte 
Gemeindegebiet, mit 
 

€ 500,00 pro m² 
 
neu festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Diese Verordnung tritt mit 01. JÄNNER 2026 in Kraft. 
 
Die bisher diesen Gegenstand regelnde Verordnung vom 27. September 2022 tritt mit 
Ablauf des 31. Dezember 2025 außer Kraft. 
 
 

Für den Gemeinderat 
Der Bürgermeister 

 
 
 
 
 

 Ing. Michael W. Cech 
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